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 GE M E I N D E R A T  

 

  

 

Volksabstimmung vom 8. März 2026 
 
 

 

Eidgenössische Vorlagen 
 

 

1 
 
Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit 
Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf 
Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldver-
sorgung 
 

 

2 

 

 
Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» 

 

3 

 

 
Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für 
Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» 
 

 

4 

 

 
Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung 

 

Abstimmungszeit: Sonntag, 8. März 2026, von 10.00 bis 11.00 Uhr  

 
Abstimmungslokal: Gemeindeverwaltung, Schulstrasse 4 (1. Stock) 
 
Stimmberechtigt ist jeder Schweizerbürger und jede Schweizerbürgerin, die im Kanton 
Schwyz politischen Wohnsitz haben, das achtzehnte Altersjahr erfüllt haben und nicht 
vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Stimmberechtigt bei den eidgenössischen Ab-
stimmungen sind ferner die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer nach Mas-
sgabe des Bundesgesetzes. 
 
Stimmberechtigte, die kein Abstimmungsmaterial erhalten haben, wollen sich bitte bei 
der Gemeindekanzlei melden. 
 

             DER GEMEINDERAT 
 


